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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Mehmet Kocaman, Kaiserstr.157, 
45699 Herten, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.006265318/44 am 19.02.2018 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 19.02.2018 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 19.02.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K n a p p e n 
 
 
 
 
 
 

 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Reshat Hasan, Duisburger Str. 204, 
45478 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-
zeichen 32-32.4.006264551/44 am 16.02.2018 
erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-
stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 16.02.2018 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 16.02.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K n a p p e n 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Reshat Hasan, Duisburger Str. 204, 
45478 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-
zeichen 32-32.4.006264426/44 am 16.02.2018 
erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-
stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 16.02.2018 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 16.02.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K n a p p e n 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Sibylle Radke, Talstr. 67, 45475 Mül-
heim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005219414/65 am 15.02.2018 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 15.02.2018 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 15.02.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K o b e r l i n g 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Maria Wotinzew, Schultenhofstr. 22 a, 
45475 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-
zeichen 32-32.4.000907881/5 am 18.12.2017 
erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-
stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 18.12.2017 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 21.02.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 B e c k e r 
 
 



 

 
 
 

67 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Shaker Nazarali, Talstr. 9, 66987 Tha-
leischweiler-Fröschen, unter dem Aktenzeichen 
32-32.4.005217277/45 am 30.01.2018 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 30.01.2018 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.02.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 G a h r 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Frank Knappe, Königstr. 16, 45479 
Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 
50-34.855/10 D am 23.01.2018 erlassene Buß-
geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 
der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 23.01.2018 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Sozialamt (Bußgeldstelle Pflegeversiche-

rung) Mülheim an der Ruhr, Ruhrstr. 1, Zimmer 
35, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 29.01.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 M e n z e l 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Helga Peters, Dümptener Str. 20, 
45476 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-HP2606 am 23.01.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil die Betroffene nach unbekannt verzogen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.02.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Robert-Gabriel Rotariu, Adresse unbe-
kannt, unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-AF831 
am 01.02.2018 erlassene Gebührenbescheid 
kann nicht zugestellt werden, weil der Betroffene 
nach unbekannt verzogen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
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ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 21.02.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
eines Rückforderungsbescheides 

 
Der an Kevin Marchefka, zuletzt wohnhaft gewe-
sen Marienstr. 5 a, 45476 Mülheim an der Ruhr, 
zuzustellende Rückforderungsbescheid vom 
12.02.2018 (Aktenzeichen: 50-712/96116/65) 
konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 
Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.  
 
Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. § 
22 Abs. 6 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB 
II) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 
Ruhr, Eppinghofer Str. 50 in 45468 Mülheim an 
der Ruhr, Herr Pollok, eingesehen werden. 

 
Mülheim an der Ruhr, den 12.02.2018 

 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 P o l l o k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
eines Rückforderungsbescheides 

 
Der an Fernandes Da Costa Paiva, zuletzt wohn-
haft gewesen Alfrestr. 5 in 45470 Mülheim an der 
Ruhr, zuzustellende Rückforderungsbescheid vom 
02.12.2018 (Aktenzeichen: 50-716/93039/41) 
konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 
Aufenthalt der Empfängerin unbekannt ist.  
 
Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. § 
22 Abs. 6 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB 
II) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 
Ruhr, Eppinghofer Str. 50 in 45468 Mülheim an 
der Ruhr, Herr Pollok, eingesehen werden. 

 
Mülheim an der Ruhr, den 19.02.2018 

 
 Der Oberbürgermeister 
 I.A. 
 
 P o l l o k 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines  
Gewerbesteuerbescheides 

 
Der Gewerbesteuerbescheid für das Veranla-
gungsjahr 2015 mit dem Aktenzeichen 24-
5.1/2320301000007 für die Firma KAIS EATalia-
no UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG kann we-
der an die Steuerpflichtige noch an die persönlich 
haftende Gesellschafterin KAIS EATaliano Verwal-
tungs UG (haftungsbeschränkt) zugestellt wer-
den, weil keine aktuellen Anschriften bekannt 
sind. 
Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 
des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 
§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich 
zugestellt. Er kann von dem Betroffenen beim 
Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, 
Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, 
Zimmer B. 93, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 26.02.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 F r e y e r 
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Ankündigung der beabsichtigten Einziehung Auerstraße,  

Gemarkung Mülheim, Flur 73, Flurstück 226 

 
Die Verkehrsbedeutung der Fläche ist entfallen, das Grundstück Auerstraße, Gemarkung Mülheim, Flur 73, 

Flurstück 226 ist in der im zugehörigen Katatsterplan schraffiert gekennzeichneten Erstreckung gem. § 7 

Abs. 2 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) dem öffentlichen Verkehr zu entziehen.  

 

Gem. § 7 Abs. 4 StrWG NRW wird die Absicht der Einziehung hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 

Gegen die beabsichtigte Einziehung können innerhalb von drei Monaten vom Tage der Bekanntmachung 

an gerechnet Einwendungen schriftlich oder zu Protokoll beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, Hans- Böckler- Platz 5 (Technisches Rathaus), Zimmer 

10.21 geltend gemacht werden. 

 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 21.02.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A.  
 
 C h l u b a 
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Einziehung „Erbecksfeld, Gemarkung Menden, Flur 4, Flurstücke 1312 und 1313“ 

Gemäß § 7 Absatz 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.September 1995 GV. NW. S. 1028, 1996 S.81, 141, 216, 355, 

2007 S. 27) zuletzt geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 15.November 2016 (GV. NRW. S.934) 

werden die den Grundstücken Erbecksfeld 22 und 24 vorgelagerten und in dem im zugehörigen Einzie-

hungsplan gekennzeichneten Flurstücke Gemarkung Menden, Flur 4, Flurstück 1312 und 1313  dem öf-

fentlichen Verkehr entzogen. 

 
Begründung: 

Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Erbecksfeld- H16(v)“ sind die den Grundstücken 

Erbecksfeld 22 und 24 vorgelagerten und im zugehörigen Lageplan gekennzeichneten Flurstücke Gemar-

kung Menden, Flur 4 Flurstück 1312 und Gemarkung Menden, Flur 4, Flurstück 1313 aus der öffentlichen 

Verkehrsfläche herausgenommen worden. Die Verkehrsbedeutung ist entfallen. Gem. § 7 Abs. 2 Straßen- 

und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) sind die Flurstücke dem öffentlichen Verkehr zu entziehen.  

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Einziehungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder 

zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Die Klage kann auch in elektroni-

scher Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsge-

richten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen -ERVVO VG/FG - eingereicht werden. Das 

elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten Signatur versehen sein und an die elektronische 

Poststelle des Gerichts übermittelt werden. Die Klage ist gegen die Stadt Mülheim an der Ruhr zu richten. 

Sollte die Klagefrist durch das Verschulden einer bevollmächtigten Person versäumt werden, so würde de-

ren Verschulden der/dem Klageerhebenden zugerechnet. Falls die Klage schriftlich erhoben wird, emp-

fiehlt es sich, ihr zwei Abschriften beizufügen. 

 

Bestimmung des Zeitpunktes der Bekanntgabe der Einziehungsverfügung 

Gemäß § 41 Absatz 4 Satz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602); zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 15.November 2016 (GV. NRW. S. 934), gilt die Einziehungsverfügung an dem auf die Be-

kanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 21.01.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A.  
 
 C h l u b a 
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EU-Vergabe im offenen Verfahren 

 

Der ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr schreibt folgende Lieferungen/Leistungen aus: 

 

Lo s 1 – Gebrauchsmaterial (Reinigungsmaterialien, Gazen, Mops, Feuchtwischgeräte) 

Los 2 – Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel und Bodenpflegemittel, 

 Papierhandtücher, Toiletten- und Küchenpapier, Müllbeutel und Müllsäcke) 

 

Auslieferungen: 

2 Haupt-Lieferungen im Jahr an jeweils ca. 150 Bedarfsstellen                                                                       

 
 

Die Ausschreibung wurde im TED-Anzeiger mit Datum vom 16.02.2018 unter der Kennnummer:   

72916-2018 veröffentlicht. 

 

Die Firmen, die an der Ausschreibung teilnehmen möchten, können die notwendigen Verdingungsunterla-

gen bei der Stadt Mülheim an der Ruhr im Technischen Rathaus beim ImmobilienService der Stadt Mül-

heim an der Ruhr; Frau Sabine Gangfuss; 5. Etage Zimmer 05.20; Hans-Böckler-Platz 5;  45468 Mülheim 

an der Ruhr ; Tel. 0208-455-2373; E-Mail: sabine.gangfuss@muelheim-ruhr.de abholen oder unter nach-

folgendem Link: 

https://www.muelheimruhr.de/cms/index.php?action=auswahl&fuid=082ffd264474a212cc31b32081804d

20 

anfordern. 

 

 

Die Unterlagen können ab sofort bis spätestens 16.03.2018 angefordert werden. 

Anforderungen, die nach diesem Termin beim Auftraggeber eingehen, bleiben unberücksichtigt. 

Die Angebotsfrist läuft am 10.04.2018, 15:00 Uhr ab. 

Es ist beabsichtigt, den Zuschlag bis zum 20.04.2018 zu erteilen. 

 

    Mülheim an der Ruhr, den 06.02.2018 
 
    Der Oberbürgermeister 
    I. A. 
 
    B u c h w a l d 
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F I S C H E R P R Ü F U N G 
 
Nach dem Fischereigesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 11.07.1972 (Gesetz- und Verordnungs-

blatt für das Land Nordrhein-Westfalen S.226) wird die erstmalige Erteilung eines Fischereischeines davon 

abhängig gemacht, dass der Bewerber zuvor eine Fischereiprüfung erfolgreich ablegt. 

Das Prüfungsverfahren ist in der Verordnung über die Fischereiprüfung vom 01.07.1998 geregelt. 

 

Die nächste Prüfung in Mülheim an der Ruhr findet am 15.05.2018 

 

    ab 14.00 Uhr im 

    Berufskolleg Stadtmitte 

    Kluse 24 

    45468 Mülheim an der Ruhr 

    Räume C 211, C 231 und C 241 

statt. 

 

Zu dieser Prüfung können Personen zugelassen werden, die 

 

     a) in Mülheim an der Ruhr wohnen 

     b) das 13. Lebensjahr vollendet haben 

     c) nicht entmündigt sind. 

 

Anträge auf Zulassung zur Fischereiprüfung können bis zum 18.04.2018 beim Ordnungsamt Mülheim an 

der Ruhr, Am Rathaus 1, Zimmer B.310, während der Öffnungszeiten gestellt werden. 

 

Lehrgänge und Vorbereitungskurse für die Fischerprüfung werden u. a. auch von ortsansässigen Vereini-

gungen der Freizeitfischerei durchgeführt. 

 

Die Prüfungsgebühr beträgt 50,00 Euro und ist in bar oder per EC-Karte bei der Anmeldung zu entrichten. 

 

 
 Mülheim an der Ruhr, den 26.02.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 S i r i c 
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